
Satzung der Stadt Aschersleben über die Erhebung  
einmaliger Beiträge für den Ausbau der öffentlichen  

Verkehrsanlagen   
in der Ortschaft Groß Schierstedt 
(Straßenausbaubeitragssatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- 
Anhalt (GO LSA) vom 05. 10. 1993 (GVBI. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Kommunalrechtsänderungsgesetzes vom 31. 07. 1997 (GVBI. LSA S. 721) 
i. V. m. §§ 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. 12. 1996 (GVBI. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über. kommunale Gemeinschaftsarbeit sowie des 
Kommunalabgabengesetzes vom 06. 10. 1997 (GVBI. LSA S. 878), hat der Stadtrat der 
Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am 21.10.2009 folgende Satzung über die Erhebung 
eines einmaligen Straßenausbaubeitrages in der Ortschaft Groß Schierstedt beschlos-
sen: 
 
 
 

§ 1 
Einmalige Beiträge für Verkehrsanlagen 

 
(1) Die Stadt Aschersleben erhebt einmalige Beiträge zur Deckung ihres Aufwandes für die 

Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von öffentlich 
       Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege, Plätze sowie selbständige Grünanlagen und 

Parkeinrichtungen) in der Ortschaft Groß Schierstedt 
 
 1. “Erweiterung” ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder  

 deren Ergänzung durch weitere Teile, also jede zusätzliche Inanspruchnahme vorher 
nicht Straßenzwecken dienender Flächen. 

 
2. Eine “Verbesserung” liegt vor, wenn sich der Zustand der Anlage oder der Teilanlage 

nach dem Ausbau insbesondere hinsichtlich der räumlichen Ausdehnung, der funktio-
nalen Aufteilung der Gesamtfläche oder der Art ihrer Befestigung von ihrem ursprüng-
lichen Zustand im Zeitpunkt der erstmaligen oder letzten nochmaligen Herstellung 
bzw. Erneuerung in einer Weise unterscheidet, die positiven Einfluss auf ihre Benutz-
barkeit hat. 

 
3. „Erneuerung” ist die Ersetzung einer abgenutzten Anlage durch eine neue Anlage von 

gleicher räumlicher Ausdehnung, gleicher funktionaler Aufteilung der Fläche und 
gleichwertiger Befestigungsart. 

 
(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 

127 ff. des Baugesetzbuches (BauGB) zu erheben sind. 
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§ 2 
Beitragsfähiger Aufwand 

 
(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für 
 

1. den Erwerb und die Freilegung der für die Durchführung der in § 1 Abs. 1 genannten 
Maßnahmen benötigten Grundflächen einschließlich der Nebenkosten, dazu zählt auch 
der Wert der von der Stadt aus ihrem Vermögen bereit gestellten Flächen zum Zeit-
punkt der Bereitstellung einschließlich der Bereitstellungsnebenkosten, 

 
2. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Fahr-

bahnen, auch von Ortsdurchfahrten, sofern die Stadt Baulastträger nach § 42 Straßen-
gesetz für das Land Sachsen-Anhalt ist und keine anderweitigen gesetzlichen Regelun-
gen getroffen sind, 

 
3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von We-

gen, Fußgängerzonen und Plätzen, selbständigen Grünanlagen und Parkeinrichtungen, 
 
 4. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von: 
 
  a) Rad- und Gehwegen, 
  b) Park- und Halteflächen, die Bestandteil der Verkehrseinrichtung sind, 
  c) Straßenbegleitgrün (unselbständige Grünanlagen), 
  d) Straßenbeleuchtungseinrichtungen, 
  e) Einrichtungen zur Oberflächenentwässerung der Straße, 
  f) Randsteinen und Schrammborden, 
  g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
  h) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen. 
 

5. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung, 
 
 6. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Immissionsschutzanlagen. 
 
(2) Nichtbeitragsfähig sind die Kosten für 
 
 1. die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in Abs. 1 genannten Anlagen, 
 
 2. Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den Schnellverkehr mit  
 Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner für Brücken, Tunnel  

und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen 
 
 3. die Herstellung von Kinderspielplätzen. 
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§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt. Soweit 

die Stadt eigene Grundstücke für die Durchführung einer Maßnahme bereitstellt, ist der 
Verkehrswert der Grundstücke als Aufwand anzusetzen. 

 
(2) Der beitragsfähige Aufwand kann für die gesamte Einrichtung oder für selbständig nutzba-

re Abschnitte der Einrichtung (Abschnittsbildung) ermittelt werden. Der beitragsfähige 
Aufwand für eine Einrichtung oder einen selbständigen Abschnitt der Einrichtung kann 
jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme insgesamt, aber nach Maßgabe des § 8 auch 
gesondert für den Grunderwerb, die Freilegung und für nutzbare Teile der Verkehrsein-
richtung ermittelt werden (Aufwandsspaltung).  

 
 Über die Abschnittsbildung oder die Aufwandsspaltung entscheidet im Einzelfall der 

Stadtrat durch Beschluss, soweit er nicht diese Befugnis einem anderen Organ übertragen 
hat. 

 
(3) Die Stadt hat die später Beitragspflichtigen spätestens einen Monat vor der Entscheidung 

über die beitragsauslösende Maßnahme, über das beabsichtigte Vorhaben sowie über die 
zu erwartende Kostenbelastung zu unterrichten, damit ihnen Gelegenheit bleibt, sich in 
angemessener Weise gegenüber der Stadt zu äußern. 

 
 

§ 4 
Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes - Vorteilsbemessung 

 
(1) Der umlagefähige Aufwand ist der Anteil des beitragsfähigen Aufwandes nach § 3, der 

nicht durch den städtischen Anteil gedeckt ist. Er ist von den Beitragspflichtigen gemäß  
 Abs. 3 zu tragen. 
 
(2) Die Stadt trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses den Anteil des beitragsfähigen 

Aufwandes, der 
 

1. auf die Inanspruchnahme der Verkehrsanlagen durch die Allgemeinheit entfällt; 
 
2. bei der Verteilung des Aufwandes nach § 6 auf ihre eigenen Grundstücke entfällt. 

 
(3)  Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt für den Ausbau von: 
 

1. Straßen, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder durch 
      private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen 
     (Anliegerstraßen) 
 

a) Fahrbahn; einschließlich der unter § 2 Abs. 1 Nr. 4 g, h) genannten  
Hilfseinrichtungen      65 v. H. 

 
b) Radweg, Rad- und Gehweg als kombinierte Anlage einschließlich der unter § 2  

           Abs. 1 Nr. 4 f) genannten Hilfseinrichtungen   65 v. H. 
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      c)   Parkflächen (unselbständige)     65 v. H. 
 
  d)   Gehweg einschließlich der unter § 2 Abs. 1 Nr. 4 f) genannten Hilfseinrichtungen 
          65 v. H. 
 
  e)   Beleuchtung und Oberflächenentwässerung   65 v. H. 
 
      f)   unselbständige Grünanlagen bzw. Straßenbegleitgrün  60 v. H. 
 
2. Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr  
      innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten   

Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen nach Nr. 3 sind  
      (Haupterschließungsstraßen) 
 

a) Fahrbahn; einschließlich der unter § 2 Abs. 1 Nr. 4 g, h) genannten  
Hilfseinrichtungen      40 v. H. 
 

b) Radweg, Rad- und Gehweg als kombinierte Anlage einschließlich der unter § 2 
Abs. 1 Nr. 4 f) genannten Hilfseinrichtungen   40 v. H. 

 
c)  Parkflächen (unselbständige)     50 v. H. 
 
d) Gehweg einschließlich der unter § 2 Abs. 1 Nr. 4 f) genannten Hilfseinrichtungen 
          50 v. H. 
 
e) Beleuchtung und Oberflächenentwässerung   50 v. H. 
 
f) unselbständige Grünanlagen bzw. Straßenbegleitgrün  50 v. H. 
 

 
3.   Straßen, die überwiegend dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem     

überörtlichen Durchgangsverkehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen (Hauptverkehrsstraßen) 

 
  a)    Fahrbahn; einschließlich der unter § 2 Abs. 1 Nr. 4 g, h) genannten  

Hilfseinrichtungen      20 v. H. 
 

b)   Radweg, Rad- und Gehweg als kombinierte Anlage einschließlich der unter § 2 
Abs. 1 Nr. 4 f) genannten Hilfseinrichtungen   30 v. H. 

 
c)  Parkflächen (unselbständige)     40 v. H. 
 
d) Gehweg einschließlich der unter § 2 Abs. 1 Nr. 4 f) genannten Hilfseinrichtungen 
          40 v. H. 
 
e) Beleuchtung und Oberflächenentwässerung   30 v. H. 
 
f) unselbständige Grünanlagen bzw. Straßenbegleitgrün  40 v. H. 

 
4. Bushaltestellen       30 v. H. 
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5. öffentlich und förmlich gewidmete Wege, die in erster Linie zur Benutzung durch die 

Eigentümer der anliegenden land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke bestimmt 
sind und die regelmäßig in erster Linie von diesem Personenkreis bzw. deren Pächtern 
benutzt werden (Wirtschaftswege)           60 v. H. 

 
6. selbständige Grünanlagen und selbständige Parkflächen  60 v. H. 
 
7. Fußgängerzonen und Plätze      50 v. H. 
 

(4) Die Stadt kann abweichend von Abs. 3 durch Satzung den von den Beitragspflichtigen zu 
tragenden Anteil am beitragsfähigen Aufwand höher oder niedriger festsetzen, wenn 
wichtige Gründe eine andere Vorteilsbemessung bei einer Straßenausbaumaßnahme 
rechtfertigen. 

 
 

§ 5  
Vorteilsbemessung in Sonderfällen 

 
Bietet die Möglichkeit der Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen - mit Ausnahme 
der sonstigen öffentlichen Straßen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 4 Straßengesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt - sowohl bebauten oder bebaubaren gewerblich genutzten oder nutzbaren und 
in vergleichbarer Weise genutzten oder nutzbaren Grundstücken als auch nur in anderer Weise 
nutzbaren Grundstücken (z. B. landwirtschaftliche Nutzung) besondere wirtschaftliche Vortei-
le, so wird der Vorteil für die zuletzt genannten Grundstücke nur halb so hoch wie der Vorteil 
für die übrigen Grundstücke bemessen. 
 
Demgemäß wird der umlagefähige Aufwand im Verhältnis der einfachen Frontlänge - der nur 
in anderer Weise nutzbaren Grundstücke mit der doppelten Frontlänge der bebauten und un-
bebauten, gewerblich genutzten oder nutzbaren und vergleichbar nutzbaren Grundstücke auf-
gestellt. 

 
 

§ 6 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Beitragsmaßstab für die Verteilung des umlagefähigen Aufwandes nach § 4 auf die Bei-

tragspflichtigen ist die Geschossfläche. Die Berechnung der Geschossfläche erfolgt durch 
Vervielfältigung der Grundstücksfläche mit der Geschossflächenzahl. 

         
Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung sind hierbei Geschosse, deren Deckenoberfläche 
im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindes-
tens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben; Zwi-
schendecken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss ab-
trennen, bleiben hierbei unberücksichtigt. 

 
(2) Grundstück im Sinne der nachfolgenden Regelung ist grundsätzlich das Grundstück im 

Sinne des Grundbuchrechtes. Ist ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grund-
buches unter einer eigenen Nummer eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt 
die von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück.  
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 Als für die Beitragsermittlung maßgebliche Grundstücksfläche gilt: 
 

1. bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche,  
      wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung  
      festgesetzt ist, 
 

 2.  bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
      Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder 
      gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

 
 3.  bei Grundstücken, die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und  
            bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die  
            Fläche im Satzungsbereich, 
 
 
 4.  bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4  
            BauGB besteht, die jedoch innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles  
            liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstücks, 
 
 5.  bei Grundstücken, die an der Grenze zwischen Innen- und Außenbereich liegen, und  
            bei denen die Innen-/Außenbereichsgrenze durch Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  
  nicht exakt festgelegt ist, die Fläche zwischen der jeweiligen Verkehrsanlage und  

einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft; bei   
Grundstücken, die nicht an die öffentliche Verkehrsanlage angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen 
der der öffentlichen Verkehrsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, 
die im gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft, 

 
 6. bei Grundstücken, die über die sich nach den Ziffern 2.) oder 5.) ergebenden Grenzen  
            hinaus bebaut oder gewerblich genutzt werden, die Fläche zwischen der jeweiligen  
            öffentlichen Verkehrsanlage bzw. im Falle von Ziffer 5.) der der öffentlichen  
            Verkehrsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem  
            gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen  
            Nutzung entspricht, 
 
 7. bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan oder durch Satzung nach § 34 Abs. 4  
            BauGB eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung  
            festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34  
            BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z. B. Schwimmbäder, Camping- und  
            Sportplätze, Kleingärten, nicht aber Friedhöfe), die Grundfläche vervielfacht mit 0,5 
 
 8. bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder durch Satzung nach § 34 Abs. 4  
            BauGB die Nutzung als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im  
            Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die  
            Grundfläche der an die öffentliche Verkehrsanlage anliegenden Baulichkeiten geteilt  
            durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen  
            Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand  
            von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung  
            der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung  
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            auf dem Grundstück erfolgt, 
 
 9. bei bebauten und unbebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) gilt für         

die Beitragsermittlung maßgebliche Grundstücksfläche die gesamte 
            Grundstücksfläche. 
 
        
 
(3) Für die Berechnung der Geschossfläche nach Abs. 1 gilt: 
 
 1. In beplanten Gebieten ist die zulässige Geschossfläche aus den Festsetzungen des  
  Bebauungsplanes abzuleiten. 
 
 2. Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 BauGB erreicht, ist dieser  
  maßgebend. 
 
 3. Ist statt einer Geschossflächenzahl (GFZ) nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe  
  der baulichen Anlage festgesetzt, ist sie zur Ermittlung der Geschoßflächenzahl  
  durch 3,5 zu teilen, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- und abgerundet werden.  
  Enthält ein Bebauungsplan sowohl Festsetzungen über die Höhe der baulichen  
  Anlagen, als auch über die Baumassenzahl, so ist die Gebäudehöhe vor der  
  Baumassenzahl maßgeblich. 
 

4. Soweit kein Bebauungsplan besteht oder aus den Festsetzungen des 
      Bebauungsplanes die zulässige Geschoßfläche nicht abzuleiten ist oder 
      keine Baumassenzahl oder zulässige Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, 
      gelten für die Berechnung der Geschoßfläche folgende Geschossflächenzahlen: 

 
  a) Wochenendhaus- und Kleingartengebiete  0,2 
 
  b) Kleinsiedlungsgebiete     0,4 
 
  c) Campingplatzgebiete     0,5 
 
  d) Wohn-, Misch-, Dorf- und Ferienhausgebiete bei 
      einem zulässigen Vollgeschoß    0,5 
      zwei zulässigen Vollgeschossen    0,8 
      drei zulässigen Vollgeschossen    1,0 
      vier und fünf zulässigen Vollgeschossen  1,1 
      sechs und mehr zulässigen Vollgeschossen  1,2 
 
  e) Kern- und Gewerbegebiete bei 
      einem zulässigen Vollgeschoß    1,0 
      zwei zulässigen Vollgeschossen    1,6 
      drei zulässigen Vollgeschossen    2,0 
      vier und fünf zulässigen Vollgeschossen  2,2 
      sechs und mehr zulässigen Vollgeschossen  2,4 
 
  f) Industrie- und sonstige Sondergebiete   2,4 
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      Als zulässig gilt die auf den Grundstücken in der näheren Umgebung überwiegend  
      vorhandene Zahl der Vollgeschosse oder, soweit Bebauungsplanfestsetzungen für  
      diese Grundstücke erfolgt sind, die dort festgesetzten Vollgeschosse. 
 
  g) Kann eine Zuordnung zu einem der in Buchstaben a) bis f) genannten  
      Bebauungsgebietstypen nicht vorgenommen werden (diffuse Nutzung), wird bei  
      bebauten Grundstücken auf die vorhandene Geschoßfläche, bei unbebauten, aber 
      bebaubaren Grundstücken darauf abgestellt, was nach § 34 BauGB bei  
      Berücksichtigung des in der näheren Umgebung des Grundstückes vorhandenen  
      Maßes der tatsächlichen Nutzung zulässig ist. 
 
  h) Ist weder eine Baumassenzahl, noch eine Geschossflächenzahl festgesetzt und die  
                  Geschossfläche nach den Buchstaben a) bis f) nicht berechenbar, wird bei bebauten  
                  Grundstücken die Baumasse durch die Grundstücksfläche geteilt. Die sich daraus  
                  ergebende Zahl ist zur Ermittlung der Geschossfläche durch 3,5 zu teilen. 
 
 5. Bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan 
 
  a) Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung einer Geschossflächenzahl oder anderer  
      Werte, anhand der die Geschoßfläche nach den vorstehenden Regelungen  
      festgestellt werden könnte, vorsieht, 
 
  b) nur gewerbliche Nutzung ohne Bebauung oder eine im Verhältnis zur  
      gewerblichen Nutzung untergeordnete Bebauung zulässt, 
 
  c) nur Friedhöfe, Freibäder, Sport-, Fest- und Campingplätze sowie sonstige  
      Anlagen, die nach ihrer Zweckbestimmung im wesentlichen nur in einer Ebene  
      genutzt werden können, gestattet, 
 
  gilt 0,5 als Geschoßflächenzahl 
 
  Dies gilt für Grundstücke außerhalb von Bebauungsgebieten, die entsprechend  
  Buchstabe c) tatsächlich genutzt werden, entsprechend. 
               
               
 6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
  gilt die aus den Regelungen des Bebauungsplanes abgeleitete Garagen- oder  
  Stellplatzfläche. Soweit keine Festsetzungen erfolgt sind, gilt 0,5 als  
  Geschoßflächenzahl. 
 
 7. Ist die tatsächliche Geschoßfläche größer als die nach den vorstehenden Regelungen  
  berechnete, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
 8. Für unbebaubare sowie auch bebaute Grundstücke im Außenbereich gelten für die 

Berechnung der Geschossfläche folgende Geschossflächenzahlen: 
 

        - Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserbestand  0,02 
       - Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland   0,04 
       - gewerbliche Nutzung ohne Baulichkeiten (z.B. Bodenabbau)  1,00 
       - gewerbliche Nutzung mit Bebauung, für eine Teilfläche,  
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         die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeit  
         geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt 
            - bei eingeschossiger Bebauung      1,50 
            - bei mehrgeschossiger Bebauung                1,75 
            - für die verbleibende Teilfläche                 1,00 

       - auf denen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen 
          oder Nebengebäude vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich 
          rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
         durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt 

            - bei eingeschossiger Bebauung      1,00 
            - bei zweigeschossiger Bebauung     1,25 
            - für die verbleibende Teilfläche                 0,04 
 
9. bei Grundstücken, die nach ihrer Zweckbestimmung nur in einer Ebene 
    genutzt werden können, wie Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingarten- 
    anlagen, Friedhöfe oder sonstige Anlagen für den Gemeinbedarf  0,50 
 

10. bei Grundstücken die nur mit Einrichtungen der Strom, Gas- und 
    Wasserversorgung wie z.B. Trafo, Gasregler, Funkstationen und  
    Druckerhöhungsanlagen bebaut werden können                                     1,00 

 
 
(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten (§ 11 BauNVO) 

wird die nach Abs. 2 und 3 ermittelte Verteilungsfläche um 20 v. H. erhöht (gebietsbezo-
gener Artzuschlag). Dies gilt entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder 
in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten. 

 
 Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken 

(gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die 
       Maßstabsdaten um 10 v. H (grundstücksbezogener Artzuschlag). 
 
(5) Absatz 3 gilt nicht für die Abrechnung selbständiger Grünanlagen. 
 
 

§ 7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

 
Für Grundstücke, die von mehr als einer nach dieser Satzung beitragsfähigen Einrichtung oder 
Teileinrichtung erschlossen werden, wird der nach § 6 ermittelte Beitrag nur zu 2/3 von den 
Beitragspflichtigen nach § 10 erhoben. Das übrige Drittel trägt die Stadt Aschersleben. Die 
Regelungen in Satz 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke, die überwiegend gewerblich, indus-
triell oder in ähnlicher Weise genutzt werden. 
 

 
§ 8 

Aufwandsspaltung 
 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenausbaubeitrag selbständig er-
hoben werden für 
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 1. den Grunderwerb für die öffentliche Einrichtung, 
 2. die Freilegung der öffentlichen Einrichtung, 
 3. die Fahrbahn, einschließlich Trenn-,Seiten-,Rand-und Sicherheitsstreifen, Borde 
 4. den Radweg, 
 5. den Gehweg, 
 6. die Parkflächen, 
 7. die Beleuchtung, 
 8. die Oberflächenentwässerung, 

9. die unselbständigen Grünanlagen. 
 
Ob und wofür im Einzelfall eine Aufwandsspaltung vorgenommen wird, hat der Stadtrat 
durch Beschluss zu entscheiden. 
 
 

§ 9 
Abschnittsbildung 

 
(1) Für selbständig nutzbare Abschnitte einer Einrichtung kann der Aufwand selbständig er-

mittelt und erhoben werden. 
 
(2) Erstreckt sich die beitragsfähige Maßnahme auf mehrere Abschnitte einer Einrichtung, für 

die sich nach § 4 unterschiedliche umlagefähige Anteile ergeben, so sind diese Abschnitte 
gesondert abzurechnen. 

 
 

§ 10 
Entstehung des sachlichen und persönlichen Beitragsanspruchs 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) Die beitragsfähige Maßnahme ist beendet, wenn die technischen Arbeiten gemäß dem 

gemeindlichen Bauprogramm abgeschlossen sind, der Aufwand berechenbar ist und die 
erforderlichen Grundflächen im Eigentum der Stadt stehen. 

 
(3) In den Fällen einer Aufwandsspaltung (§ 8) entsteht die sachliche Beitragspflicht mit der 

Beendigung der Teilmaßnahme, sofern zu diesem Zeitpunkt der Aufwandsspaltungsbe-
schluss vorliegt. 

 
(4) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten (§ 3 Abs. 2) entsteht die 

sachliche Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, sofern zu diesem 
Zeitpunkt der Abschnittsbildungsbeschluss vorliegt. Die Regelung des Abs. 2 gilt für die 
Beendigung der Abschnittsmaßnahme entsprechend. 

 
(5) In den Fällen der Bildung von Abrechnungseinheiten entstehen die Beitragspflichten mit 

Beendigung der gesamten beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(6)  Die persönliche Beitragspflicht entsteht mit Bekanntgabe des Beitragsbescheides an den 

nach § 12 Beitragspflichtigen. 
 
(7) Der Beitragsbescheid enthält mindestens: 
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 1. die Bezeichnung des Beitrages, 
 2. den Namen des Beitragsschuldners, 
 3. die Bezeichnung des Grundstücks, 
 4. den zu zahlenden Beitrag, 
 5. die Berechnung des zu zahlenden Beitrages unter Mitteilung der beitragsfähigen  
  Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung, 
 6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,  
       7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, 

8. den Hinweis auf die Möglichkeit, Stundung oder Erlass zu beantragen  
       (§ 13 a Abs. 1 Satz 3 KAG LSA i. V. m. § 15 dieser Satzung) und 

 9. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 
 
 

§ 11 
Vorausleistungen, Ablösung des Ausbaubeitrages 

 
(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahmen begonnen worden ist, kann die Stadt A-

schersleben angemessene Vorausleistungen bis zur Höhe der voraussichtlichen Beitrags-
schuld erheben. 

 
(2) Der Beitrag kann im Ganzen vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch Ab-

schluss eines Ablösungsvertrages abgelöst werden. Der Ablösung wird unter Berücksich-
tigung der zu erwartenden Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitrags-
schuld zugrunde gelegt.  

 
 

§ 12 
Beitragsschuldner 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-

tümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an-
stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit ei-
nem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuch vom 20. 12. 1999 (BGBl. I S. 2493) in der zurzeit geltenden Fassung 
belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. Meh-
rere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil beitragspflichtig. 

 
(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes einge-

tragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i. S. v. § 8 Abs. 
1 des Vermögenszuordnungsgesetzes vom 29. März 1994 (BGBl. I S. 709) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
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§ 13 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird zu dem im Bescheid angegebenen Zahlungstermin, frühestens jedoch einen 
Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides an den nach § 12 zu bestimmenden Bei-
tragsschuldner fällig. 

 
§ 14 

Auskunftspflicht 
 

Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Stadt alle zur Ermittlung der Beitragsgrundlagen 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen vorzulegen und 
jeden Eigentumswechsel, jede Veränderung der Grundstücksgröße bzw. der Anzahl der Voll-
geschosse sowie jede Nutzungsänderung anzuzeigen. 
 
 

§ 15 
Billigkeitsregelungen 

 
(1) Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet wer-

den, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten 
würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einzie-
hung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.  
Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprüchen aus dem Abga-
benschuldverhältnis gelten die §§ 218 bis 223, 224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 226, 227 Abs. 1, 
§§ 228 bis 232 der Abgabenordnung vom 16. 03. 1976 (BGBl. I S. 613) in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend. 
 

 (2) Übergroße Grundstücke mit nicht mehr als fünf Wohneinheiten, die nach der   tatsächli-
chen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienen oder dienen werden und deren Fläche 
30 v. H oder mehr über der durchschnittlichen Grundstücksfläche von 833 m² liegt, deren 
Fläche also 1.082,9 m² beträgt oder überschreitet, werden bei der Heranziehung der Bei-
tragspflichtigen nur begrenzt berücksichtigt.  

 
Bei übergroßen Grundstücken wird eine Fläche von 1.082,9 m² in vollem Umfange, die    
übersteigende Fläche lediglich zu 50 v. H. herangezogen. 

 
 

§ 16 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1)  Wer vorsätzlich oder leichtfertig als Beitragspflichtiger entgegen § 14 
   der Stadt Aschersleben die zur Ermittlung der Beitragsgrundlagen erforderlichen Unter-

lagen       nicht oder nicht richtig erteilt, trotz Verlangens geeignete Unterlagen nicht vor-
legt und nicht jeden Eigentumswechsel, jede Nutzungsänderung unverzüglich anzeigt und 
es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile 
zu erlangen (Abgabengefährdung), begeht eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 16 Abs. 2 
Nr. 2 KAG LSA. 
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(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro 
 geahndet werden. 

 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über die Erhebung von einmaligen Straßenausbaubeiträgen für den Ausbau der öffentli-
chen Verkehrsanlagen der Gemeinde Groß Schierstedt vom 04.07.2000 außer Kraft. 
 
 
Aschersleben, den 21.10.2009 
 
 
 
 
Michelmann       Dienstsiegel 
Oberbürgermeister 
 


